
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1946/5/13 1Ob68/46
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1946

Norm

ABGB §759 Abs2

MG §19 Abs2 Z11

Rechtssatz

Der Verlust des Erbrechtes nach dem Mieter ist kein Grund, den im § 19 Abs 2 Z 11 MG genannten Personen den

Schutz dieser Gesetzesstelle zu entziehen.

Entscheidungstexte

1 Ob 68/46

Entscheidungstext OGH 13.05.1946 1 Ob 68/46
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